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Prax isprob leme

Welche Elektrogeräte müssen mit einer
Wiedereinschaltsperre ausgerüstet sein
und wo finde ich Informationen da-
rüber?

D. R., Hessen

Allgemein beziehen sich die Forderungen
nach einem Unterspannungsauslöser und
dem nicht selbsttätigen Anlauf nach
Spannungsausfall oder einem Fehler auf
kraftbetriebene Arbeitsmittel. Das selbst-

tätige Wiedereinschalten von Maschinen
muss grundsätzlich verhindert werden,
wenn hierdurch gefährliche Situationen
entstehen können. 

Allgemeine Hinweise enthält der
Anhang I zum Gerätesicherheitsgesetz:

»1.2.3. Ingangsetzen: Das Ingangset-
zen einer Maschine darf nur durch
absichtliche Betätigung einer hierfür vor-
gesehenen Befehlseinrichtung möglich
sein. Dies gilt auch für das Wiederingang-
setzen nach einem Stillstand, ungeachtet
der Ursache für diesen Stillstand ...

1.2.6. Störung der Energieversorgung:
Eine Unterbrechung, eine Wiederkehr

der Energieversorgung nach einer Unter-
brechung oder eine sonstige Änderung
der Energieversorgung der Maschine
darf nicht zu gefährlichen Situationen
führen ...«

Gleiche Aussagen finden Sie auch in
DIN VDE 0113 Teil 1 im Abs. 7.
Beispiele für Maschinen sind im Anhang
dieser Norm genannt.

Auch im Altbestand der berufsge-
nossenschaftlichen Vorschriften findet
man allgemeine Anforderungen in der
VBG 5 § 16.

R. Soboll

FRAGESTELLUNG

ANTWORT

Bei einem aktuellen Bauvorhaben sehen
wir Probleme bei der Einhaltung der In-
stallationszonen im Bereich von Tro-
ckenbauwänden.

Sind die in DIN 18015-3 beschriebe-
nen Installationszonen auch in Trocken-
bauwänden einzuhalten?

Muss man Trockenbauwände den in
Abschnitt 18.6 beschriebenen Fertigbau-
teilen zuordnen?

Wäre eine Forderung von uns berech-
tigt, die Trockenbauwände so ausführen

zu lassen, dass die im vorgenanntem Ab-
schnitt aufgeführte Abdeckung von 6 cm
dann gewährleistet ist?

U. S., Mecklenburg-Vorpommern 

Die DIN 18015-3 (April 1999) gilt für die
Anordnung von unsichtbar verlegten Lei-
tungen sowie Auslässen, Schaltern und
Steckdosen elektrischer Anlagen, die
nach DIN 18015-1 geplant werden bzw.
wurden. Da die Leitungen innerhalb der
Trockenbauwände nicht sichtbar verlegt

werden, gelten also auch hier die Instal-
lationszonen nach DIN 18015-3.

Die Ausnahmen im Abs. 5 der Norm
gelten nicht für die vor Ort errichteten
Trockenbauwände. Unter dem Begriff
Fertigbauteil versteht man in diesem Zu-
sammenhang Bauteile aus einem oder
mehreren Bau- oder Werkstoffen, die se-
rienmäßig oder zumindest in größerer
Stückzahl in entsprechenden Betrieben
oder Werken für den Einbau auf der Bau-
stelle gefertigt werden und als komplette
Einheit verschiedene Bauleistungen ent-
halten können. R. Soboll

Installationsmaße in Trockenbauwänden
DIN 18015-1, DIN 18015-3

FRAGESTELLUNG

ANTWORT

werden. In den Unfallverhütungsvor
schriften wird darauf hingewiesen, dass
Erhöhungen ab 4 mm schon eine Stol-
pergefahr darstellen. Wenn die Sicher-
heitsfachkraft vor Ort feststellt, dass die
Verlegung des Kabelkanals eine Stol-

pergefahr darstellt, dann ist hier unver-
züglich Abhilfe zu schaffen. Der von
Ihnen beschriebene Einsatz von geeig-
neten Kabelbrücken ist nur zulässig,
wenn eine andere Verlegung der An-
schluss- und Verlängerungsleitungen nicht

möglich ist. Für den Anschluss der Web-
Kamera wird also eine fachgerechte
Neuinstallation unter Beachtung der
geltenden Bestimmungen und Verord-
nungen (Brandschutz beachten) erfor-
derlich. R. Soboll

H I N W E I S E  Z U  D E N  P R A X I S P R O B L E M E N
LESERSERVICE
Im Rahmen der Rubrik »Praxisprobleme« können unsere Leser schriftlich – unter Angabe der vollständigen Adressdaten – Fachfragen stellen (Telefonauskünfte werden nicht erteilt!). Die
Beantwortung erfolgt – über die Redaktion – von kompetenten Fachleuten des Elektrohandwerks, der Industrie oder aus EVU, Behörden, Berufsgenossenschaften, Verbänden usw. Die Ant-
worten werden den Fragestellern schnellstmöglich von der Redaktion übermittelt. Mit der Zusendung eines »Praxisproblems« erklärt sich der Absender mit einer eventuellen späteren Ver-
öffentlichung in »de« einverstanden. Die Stellungnahmen geben die Meinung des Bearbeiters zum jeweiligen Einzelfall wieder. Sie müssen nicht in jedem Fall mit offiziellen Meinungen, z.B.
des ZVEH oder der DKE, übereinstimmen. Es bleibt der eigenverantwortlichen Prüfung des Lesers überlassen, sich dieser Auffassung in der Praxis anzuschließen.

Senden Sie Ihre Anfragen bitte an: Redaktion »de«, Abt. Praxisprobleme, Alte Rhinstr. 16, 12681 Berlin, Tel.: (030) 467829-14, Fax: (030) 467829-22, E-Mail: muschong@online-de.de

WIEDERGABE DER DIN-VDE-NORMEN
Soweit in der Rubrik »Praxisprobleme« und in den technischen Berichten eine auszugsweise Wiedergabe von DIN-VDE-Normen erfolgt, gelten diese für die angemeldete und limitierte
Auflage mit Genehmigung 052.002 des DIN und des VDE. Für weitere Wiedergaben oder Auflagen ist eine gesonderte Genehmigung erforderlich. Maßgebend für das Anwenden der Nor-
men sind deren Fassungen mit dem neuesten Ausgabedatum, die bei der VDE-Verlag GmbH, Bismarckstr. 33, 10625 Berlin, und der Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin,
erhältlich sind.

Geräte mit Wiedereinschaltsperre
Anhang I zum Gerätesicherheitsgesetz, DIN VDE 0113 Teil 1, VBG 5


